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Norm

ABGB §884

KSchG §10 Abs3

KSchG §28 Abs1

1. ABGB § 884 heute

2. ABGB § 884 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. KSchG § 10 heute

2. KSchG § 10 gültig ab 01.10.1979

1. KSchG § 28 heute

2. KSchG § 28 gültig ab 01.01.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 91/2003

3. KSchG § 28 gültig von 01.01.1997 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 6/1997

4. KSchG § 28 gültig von 01.10.1979 bis 31.12.1996

Rechtssatz

Eine Klausel, wonach ein Leasingvertrag mit schriftlicher Annahme des Leasingantrages durch den Leasinggeber

zustande kommt, deren Regelungsinhalt sich somit auf das Zustandekommen jenes Vertrags beschränkt, in den die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen einbezogen werden sollen, bleibt ohne direkte rechtliche Konsequenz. Einer

solchen Klausel käme allenfalls deklaratorischer Charakter zu. Sie kann sich daher auch nicht zum Nachteil des

Leasingnehmers auswirken und verstößt demzufolge auch nicht gegen § 10 Abs 3 KSchG.Eine Klausel, wonach ein

Leasingvertrag mit schriftlicher Annahme des Leasingantrages durch den Leasinggeber zustande kommt, deren

Regelungsinhalt sich somit auf das Zustandekommen jenes Vertrags beschränkt, in den die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen einbezogen werden sollen, bleibt ohne direkte rechtliche Konsequenz. Einer solchen Klausel

käme allenfalls deklaratorischer Charakter zu. Sie kann sich daher auch nicht zum Nachteil des Leasingnehmers

auswirken und verstößt demzufolge auch nicht gegen Paragraph 10, Absatz 3, KSchG.
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Beisatz: Würde der Leasinggeber in einem Individualprozess das Zustandekommen eines wirksamen Vertrags in

Abrede stellen, so könnte er sich insoweit auf diese Klausel gar nicht berufen, weil ohne gültigen Vertrag auch die

Klausel als Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht wirksam vereinbart worden wäre. (T1);
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